
lnsrirut
für

Bäutechnik

zulas!ungsstelle f ür Bäuprodükt. und Bauarten

Sautechnisches Prüfamt

Ein6vom Bund ünd den Lände0
gEnF i\da qF.rdt4' e pr'..olr d o'{ ,.1 

' 
I c_ qe.h s

Mitglled der FOTA, der UEAtc !nd deTWFTAOAllgemeine
bauaufsiehtliche
Zulassung

05.05.2011 | 62-1.17.1-76t10

Zulassungsnumm6r:
z-17.1-854

Antragsteller:
Kalksandsteinwerk Bienwald
Schencking GmbH & Co, KG
An der L 540
76767 Hagenbach

Geltungsdauer
vom: 5. Mai 2011

bis: 5, Mai2016

Zulassun gsgegenstand:
Mauerwerk aus Kalksand-Fasensteinen
(Blocksteine. Vormauersteine. Verblende0
im Dünnbettverfahren

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermil allgernein
Diese allgemeine bauauisichtliche zulassung umiasst neun Seiten

baLraufsichtlich
und eine A

+49307873001 Fax: +493078?30.320 E'Mai : dilrlEdlbr.de www.dibt-de

tür Eaurechdil

OlEt KoLonnenstr.ße 30 BID-10829 Berlr Ilel



für

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-17.i-858 Seite 2 von 915. [,|ai2011

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

I\,4:t der allgemeinen bauaulsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im S nne der Landesbauordnungen nachgewlesen,

Sofern n der allgemeinen baua ufslcht ichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herslelung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den S 17 Abs.5 lvluslelbauordnung entsprechenden Länderregelungen
geslelt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer lvlitgliedstaaten der Europäischen Union beegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtsehaftsraum
(EWB) oder anderer bilatera er Abkomrnen vorgelegte g eichwert ge Nachweise.

Die allgemeine bauaulsichlliche Zulassung eßetzl nicht die für die Durchlührung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschelni-
gungen,

D e allgeme ne bauaufsicht iche Zu assung wird unbeschadet der Bechte Drlt(er, insbeson-
dere prvater Schutzrechte, erte lt.

Hersteller und Vertreiber des Zu assungsgegenslandes haben, unbeschadel weiter gehen-
der Regelungen in den 'Besonderen BeslinnrLrngen' , dem Verwender bzw. Anwender des
Zu ass u ngsgeg enstandes Kopien der allgemeinen bau auis icht ichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsslele vorliegen muss. Auf Anforderung sind den bete ligten Behörden
Kopien der allgemelnen bauaufsicht ichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.

Die a lgemeine bauaufsicht iche Zulassung darl nur volständig vervielfältigl werden. E ne
auszugsweise Veröffent ichung bedarl der Zustimrnung des Deutschen Instituts für Bautech-
nlk. Texte und Zeichnungen von Werbeschrften dürlen der allgemeinen ba!aufsichtl chen
ZLrlassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgeme nen bauauisichll c hen Zulas-
sung mÜssen den Hinweis "Vom Deulschen Inslitut für Bautechn k nrcht geprüite Uberset-
zung der deutschen Originaliassung" enthalten.

D e allgpne nc baJa ,'<;cl.4'che Zu assrng w rd widerru' ich p_e ll. Dia Bas-i-n
al gömenFn baraL'<ich1'che_ Zrla<su_g kö_nen nachl-äql;cL et9ä^7r L'd
den, insbesondere, wenn neue technlsche Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand !nd Anwendungsbereich

Zulassungsgegenständ
Die Ka ksand- Fasensteine (Ka ksand 'B ocksteine, 'Vormauersleine und -Ve|blender) sind
Kalksand-Plansteine nach DIN EN 771'2:2005-05 - Festlegungen fÜr [/]a!ersteine - Teil 2:
Kalksandsleine - der Kategorie 1 m t den in dieser allgemeinen bauaufsicht ichen Zulassung
genannten Eigenschailen.

Die Kalksand-Fasensteine haben elne Länge von 123mm,248mm oder 373mm, eine
Breite von 1 15 mm, 120 rnm, 175 mm oder 240 mm (Sleinbreile g eich Wandd cke) und eine
Höhe von 123 mm oder 246 rnm. Die Steine sind umlaufend oder nur an den Sichtseiten mit
e neT Fase von maximal 7 mm versehen,

Die Kalksand-Fasensteine werden rnit Druckfestigkeiten entsprechend DruckiestigkeitsL as-
sen 12, 16 und 20 und Bruito-Trockenrohdichlen entsprechend Rohdichteklassen 1,6, 1,8
und 2,0 nach DIN V 106:2005-10 - Ka ksandsteine mit besonderen Eigenschatten -
hergeste lt.

Anwendungsbereich
Diese a lgemeine bauaufsicht iche Zu assung regell die Verwendung der Ka ksand-Fasen-
stene mit Dünnbeltmörte nach DIN V 18580:2007-03 - Mauermörtel rnit besonderen
E genschallen - oder einem lüt d e Verrnauerung von Kalksand-Plansteinen algemein ba!-
aufsichtich zugeassenen Dünnbeltrnörtel fÜr lMaueMerk m Dünnbettverfahren (Nlauerwerk
mli Dünnbettmörte ) nach DIN T053'1:1996'11 - I\,4auerwerk- Teil 1: Berechnung und Aus-
führung - mil oder ohne Stoßlugenvermörte ung. Die 115 mm und 120 mm breilen Kalksand-
Fasensteine dürlen jedoch nichl für tragendes oder aussleiiendes Mauerwerk nach
DIN 1053-1 :1 996-1 1 verwendet werden.

Für SichtmaueMerk, das dauerhaft der Witterung ausgesetzl ist, und elne unverputzte
AuBenscha e (Verblendschale) von zweischaligern Mauerwerk dürlen nur frostbeständige
Dünnbeltrnörtel verwendel werden.

Abwechend von DIN 1053-1:1996-11 dürfen aus den Kalksand-Fasensteinen (Vormauer-
sieine und Verblender) nach dleser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichttragende
AuBenschalen von zweischaligem l\,4auerwerk (Verb end- bzw. Vormauerschalen) im Dünn-
bettverfahren hergeslelt werden, wenn die Verb ndung solcher Verblend- bzw. Vormauer-
schaen mil der Hinlermauerschale mit Vebindungsmitteln edogt, deren Brauchbarkeil
durch eine allgemeine bauaulsichtliche ZLrlass!ng nachgewiesen sl und wenn bei Entwurf
und Auslührung des zweischaligen l\,4auerwefks die besonderen Anwendungsbedingungen
1ür das jeweilige Verbindungsmitlej eingeha ten werden.

Das [,4auerwerk darf nlcht als SchotnsleinmaueMerk und nicht a s bewehrles Mauerwerk
verwenoel weroen.

Das IVlauerwerk darf nicht für Nlaueruerk nach Eignungsprüfung, sondern nur als Rezept-
mauerwerk verwendet werden.

1.2

2.1

Bestimmungen f ür die Kalksand-Fasensteine

Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Die Ka ksand'Fasenstelne müssen Kalksandsieine mit CE-Kennzeichnung (

bescheinigungsveriahren 2+) nach der Norm DIN EN 771-2;2005-05 mit den
Eigenschaften se n.
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Die a lgeme ne bauaufsichtliche Zulassung g lt nur JÜr die in der Anlage 1 dieser allgemejnen
bauau{sichtlichen Zulassung genannten produktbezogenen Angaben in der CE-Kennzeich-
nung und tür Kalksand-Fasenste ne, de hnslchtlch lvlaßen, Form und Ausbildung den
Punkten (2) und (3) entsprechen. Die deklarierten Werte der Druckfestgkeit beziehen sich
auf die Lagerfläche (Steinlänge x Steinbreite abzüglich der Fasenbre te).

Zusälzlich muss für die Kalksand-Fasensleine eine Bestätigung des Herstellers vorliegen,
dass die veMendeten Ausgangsstolle DIN V 106:2005-10, Abschnitt 4.2, entsprechen.

Die Kalksand-Fasensteine (Vormauersteine und Verblende0 für VormaueF oder Verb end-
schalen von zweischallgen Außenwänden müssen zusätzlich die Anforderungen von
Abschnitt 2.1.2 erfül en.

12) Die Kalksand-Fasensteine dürJen umlaufend oder nur an den Sichtseiten mit einer Fase
von s 7 mm versehen sein; die Kalksand-Fasensteine Struktur düden nur an den S chtseilen
mit ener Fase von <6mm versehen sein. Die Protiltiefe der brlchrauen Oberfläche be
Kalksand-Fasensteinen Slruktur, darf nicht größer als d e zulässige Fasenbreite sein.

Die Sl rnilächen der Kalksand-Fasensteine dürfen glatt oder mlt Nul und Feder und Grjffta-
sche ausgeb ldet sein, wobei die Nutt eie 4 mm nicht überschreilen soll; die Slirnilächen der
Kalksand-Fasensteine Struktur dÜden jedoch nur glatt oder rnit Struktur ausgebi det werden.

(3) Für dle Nennmaße der Kalksand'Fasensteine gilt die Anlage 1.

Kalksand'Fasensteine (Kalksand'Vormauersteine) für gepuizte Vormauerschalen müssen
die Anforderungen an die Frostwlderslandsiähigke t nach DIN V 106:2005-10, Abschnitl4.7,
ertÜlen.

Kalksand'Fasensteine (Kalksand-Verblender) für Verblendschalen müssen die Aniofderun-
gen an die Frostur'iderslandsJäh gkeit nach DIN V 106:2005-10, Abschnitt 3.11, Abschnitt 4.7
und Abschn tt 4.8, erfüllen.

Kennzeichnung
Kalksand-Vormauerste ne und Ka ksand-Verblender müssen zusälzlich zul
CE'Kennzeichnung nach der harmonisieden Norm DIN EN 771-2:2005-05 aut der Verpa-
ckung oder einem mindeslens A4 großen Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Her'
sleller mit dem Ubereinst mmungsze chen (U-Zeichen) nach den Uberelnstimnrungszeichen-
Verordnungen der Länder gekennze chnet werden, Die KennzeichnLrng dad nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschn tt 2.3 erfülll sind.

Außerdem ist jede Liefereinhet aui dern Lieferscheln und auf der Verpackung oder dem
Beipackzet(el mit iolgenden Angaben zu versehen:

- Bezeichnung des zulassungsgegenstandes (Ka ksand-Vormauersteine bzw. Kalk_
sand-Verb ender)

- Zulassungsnummer: Z-17.1-858

- Frostbesländig gemäß DIN V 106:2005-10

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Die Bestätigung der Übereinslimmung der Kalksand-Fasensteine (Kalksand Vormauerstelne
bzw. Kalksand-Verblender) mit den Bestirnmungen dieser allgemeinen bauaufsichtl chen
Zulassung rnuss iürledes Herste lwerk mit einer Ubereinstimmungserklärung des Herste lers
auf der Grundlaqe e ner Erstprüiung durch den Hersteller und elner werkseigenen Produk-
lion:(on.rolle e/o 9e1. Die ubare;_slimmulqse"\lä-u_g hat der He'sl^ler durch K

nJng der Ba-prooL\'e n I dem lJoereinsl nrJngs/e chen fU Ze c'e_) LrIe-,J{i
den Verwendungszwecl' abzugeben.
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
ln jedem Herstellwerk ist zusätzlich zu den Regeungen von DIN EN771 2:2005 05 eine
werkseigene Produktonskontrolle der in den Abschnltten 2.1.2 und 2.2 genannlen Eigen_
schaften einzurichten und durchzuführen. LJnler werkseigener Produktionskontro le wird die
vom Hersteller vorzunehmende konlinuierliche ubeMachung der Produktlon verstanden, mil
der dieser sicherste lt, dass die von ihm hergestelllen Bauprodukte den Bestimmungen
d eser al gemeinen bauauisichllichen Zulassung enlsprechen.

Die Etgebnisse der werkseigenen Produktonskontro e sind aufzuzeichnen !nd aLrszuwer-
ten. D e Aufzeichnungen rnüssen mindeslens folgende Angaben enlhalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmatera s und der Bestandteie

- Art der Kontrolle oder Prüfung

- Datum der Herstellung und der Prüiung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmateras
oder der Bestandleie

- Ergebnis der Kontrollen Lrnd Prüfungen und, sowet zutreffend. Vergleich ml den Antor-
qerungen

Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwonlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindesiens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Insttul für Bautechnik und der zuständigen oberslen Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersleller unverzüglich die erforderlichen lvlaß-
nahmen zur Abste lung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anlorderungen nichl
entsprechen, sind so zu handhaben, dass VeMechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schossen werden. Nach Abstelung des N,4angels ist - soweit technisch möglich und zum
Nachweis der Mänge beseit gung erforderich - de betretlende PrÜfung unverzügljch zu
wiederholen.

Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Allgemeines
Abweichend von DIN 1053'1:1996-11, Abschnltt 8.4.3, dürfen die Kalksand-Fasenste ne
(Vormauersteine oder Verblendeo auch für Verblend- bzw. Vormauerschalen im DÜnnbett-
verlahren (siehe Abschnitte 4.2 und 4.3 dieser algemeinen bauaufsichtlichen Zulassung)
verwendet werden. wobei als rechnerische Wanddicke nur die vermörtelbare Aufstands-
breite der Fasensleine anzunehmen isl. Es geten de Bestimrnungen von DIN 1053'1:
1996'1 1 für 90 mm dicke Vormauer- bzw. Verblendschalen.

Für die Verbindung solcher Verbiend- bzw. Vormauerschaen mt der H ntermauerschale
dürfen nur Verbindungsm ttel verwendet werden, deren Brauchbarkeit für diese Bauart durch
e:ne allgemeine bauaufsicht iche Zulassung nachgewiesen ist. Bei Entwurf und Austührung
von zweischa igem l\,4auerwerk m t einer Vorrnauer bzw, Verblendscha e lm DÜnnbettverfah-
rön sno die besorderen Anwendrng,bed,agu gen ,Jr da< jeweiige Ve.bi-drngs
oeaL-e_ und a nTL_ahe_ \ilsoesonoe'e L i^, cr llch ,,Llä95 ger To eranzen d

slanoes).
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Zuordnung der gemäß Anlage 1 deklärierten DrucHestigkeiten und Brutto-Troeken-
rohdichten zu DrucHestigkeilsklassen und Fohdichteklassen

Für dle Zuordnung der deklarierten D ruckfest gkeiten (l\,4ittelwed der Druckfesugkeit senk_
recht zur LagerJläche) zu Druck{estigkeitsklassen nach DIN V 106:2005-10 gilt Tabele 1.

Tabel e 1: Drucklestigke tsklassen

Für de Zuordnung der dekarerten Brutto-Trockenrohdichten zu Rohdichlekassen nach
DIN V 106;2005-10 gilt Tabelle 2.

Tabelle2: Rohdichteklassen

Brutto-Trockenrohdichle
kg/m3

Rohdichteklasse

1410 b

1610 b

1810 b

s 1600

s 1800

s 2000

1,6

2,0

Berechnung
Der stausche Nachweis des Nlauerwerks darf nach DIN 1053'1:1996 11 oder nach
DIN 1053-10012007-09 - l\,4auerwerk - Teil 100: Berechnung au{ der Grundage des
semiprobabilistischen Sicherheiiskonzepts wie iür Mauerwerk ohne StoBiugenvermöfie-
lung erfolgen, sofern nachiolgend nichts anderes bestimmi ist. Die Regeln von DIN 1053-1
dürlen mit den Bege n von DIN 1053-100 nlcht kombiniert werden (lvlischungsverbot).

Das l\,4aueMerk ist auch dann as l\,4auerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung anzuselzen,
wenn d e Stoßiugen vermörtelt sind.

Als rechnerische Wanddicke ist die vermörielbare Aufstandsbreile (Steinbreite abzÜglich der
Breite der Fase bzw, Fasen) anzunehrnen.

De Rechenwerte der Eigenlasi (gleich charakteristischen Werte der Eigenlast) fÜr das
Mauerwerk sind in Abhängigkeit von der Flohdichteklasse D N 1055 1:2002-06 - Einwirkun-
gen aui Tragwerke;Teil 1: Wichlen und Flächenlasten von Bauslotfen, Bauteilen und Lager
stoffen -, Abschnitt 5.2, zu entnehmen.

Für d e Grundwerte oo der zu ässigen Druckspannung (bei Berechnung
1996-11) bzw. die Werie der charakteristlschen Druckfeslgkeit lk (bei
DIN 1 053-1 00 12007-09) lüf das lvlauerwerk gilt Tabe le 3.

3.3.2

3.3.3

l\,4lndestwerl der dekladerten m ttleren DruckfesUgke t
N/mm'

Druck{esu gkeilsklasse

12 20

123 25,0

244 15,6 20,4 26,0
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Grundwerie oo der zulässlgen Druckspannung bzw. Wene der charakleristl-
schen Drucldesligkelt lk

3.4

3.6

Steinf estigkeitsklass-^

crundwert do der zulässigen Druckspannung bzw.
charakteristischer Werl der Drucklestigke t 4

MN/m,

t
12

20

2.2

3.2

8,5

10,0

2/ Bei Beres< ,ng de, VdLerue \s _arh d6n qenaLeren Verf.' re1 kann d e E

witterungsschutz
Für Außenwände gilt DIN 1053-1;1996 11, Abschnilt 8.4.

Wärmeschutz
Für den rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes dÜrfen für das [laueMerk die Bemes-
sungswerte der Wärmeleiif ähigke t ), nach DIN V 4108-4:2007-06 - Wärmeschutz und EneF
gie'Einsparung in Gebäuden; Te | 4: Wärme und feuchleschutzlechnische Bemessungs-
werte , Tabelle 1, Zeile 4.2 zugrunde gelegt werden.

Schallschutz
Sofern Anforderungen an den SchaLlschutz gestellt werden, ist DlN4109:1949-11
- Scl-a'cc_ulz n HochodL: A_'oroer ,ngen u_d Ndc_vveise - nalgebe.d.
Soll das bewertete Schalldämmmaß für das l\,4auerwerk aus den Ka ksand-Fasensteinen
nach Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-'11, Tabele 1, ermitte t werden, sind d e Wände mindes_
tens einseitlg mil einem Putz nach DIN V 18550 oder beidseitig mit einem mindestens 3 mrn

dicken Spachtelputz zu versehen oder die Stoßfugen s nd mit einem geeigneten Werkzeug
m i Dünnbeilmörtel zu vermörleln.

Brandschutz
Grundlagen zur brandschutztechnischen Bemessung der Wände

Soweil in dieser allgemeinen bauaufsichtllchen Zu asslng nichis anderes bestimml sl.
gelten fllr die brandschutztechnlsche Bemessung die BestimmLrngen der Norm DIN 4102-4:
1994 03 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteieni Zusammenstellung und
Anwendung klassitizierter Baustoiie, Bauteie und Sonderbalteile - sowie DlN4102-4/AT:
2004'11, Abschniite 4.1,4-5 und 4.8.

Einstufung der Wände in Felerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2 bei Bemessung
des Mauerwerks nach DIN 1053-1

(1) Für d e Einstufung von Wänden aus MaueMerk aus Kalksand-Fasensteinen nach dieser
allgemeinen bauaulsichtlichen Zulassung ln Feuerwiderstandsklassen nach DlN4102-2:
1977-09 - Brandverhalten von Baustotien und Bauleilen; Bauleie, Begriffe, Anlorderungen
und Prüfungen ge ten dle Bestimmungen der Norm DIN 4102-4 zu Wänden aus Kalksand-
steinen nach DIN V 106-1 unler Verwendung von Dünnbeltmöde, wobei iedoch fÜr d e Ein-
stLrfung als maßgebende Wanddcke die Auislandsbreite (Ste nbreile abzüglch def Fase
bzw. Fasen) der Kalksand'Fasenstelne zugrunde zu legen ist.

3.7

3.7.1

des l/laueMerks in Feu erw derstandsklassen nach Abschnilt 3.7.2 (11 edol
AusnutzungsfakloT l1r wie folgt bestimmt wird und o, < T,0 ist:
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für a< 101t1 -
\,33 | vorh6

Darin ist

ar der Ausnutzungsfaktor zur Einstulung des l\,4auerwerks in Feuerwiderstandsklassen
und Brandwände

dle Knicklänge derWand nach DIN 1053-1

dle Wanddicke

d2 =3 '14 (4)

(5)

12)
PR

3.7.4

l, der Slcherheitsbeiwert nach DIN 1053-1

vor"hodie vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslaslen unier Annahme -oiner linea-
ren Spannungsverteilung und ebenbleibender Ouerschnitte

& der Bechenwert der Druckiestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-1

Bei exzenlrscher Beanspruchung darf anstelle von A der Wert 1,33.8R gesetzi werden,
sofern d e yJache mitllere Spafnung den Wert BR nicht Überschreitel.

Einstufung der Wände als Brandwände nach DIN 4102-3 bei Bemessung des
Meuerwerks nach DIN 1053-1

(1)Für die Einstufung von NlaueMeTkswänden aus Kalksand-Fasensleinen nach dieser
algeme nen bauauisichtllchen Zu assung als Brandwände naeh DIN 4102-3:1977-09
- Brandverhalten von Bausloffen und Bauleien; Brandwände und nchtkagende Außen-
wände, Begritfe. Aniorderungen und Prülungen gelten die Best mrnungen der Norm
DlN4102-4 zu Wänden aus Kalksandstejnen nach DlNV106_1 lnler Verwendung von
Dünnbettrnörtel, wobe jedoch iür die Einstufung als maßgebende Wanddlcke die Aui_
standsbreite (Steinbreite abzüglich der Fase bzw. Fasen) der Kalksand'Fasensleine
zugrunde zu legen ist.

(2) Bei Bemessung des N,4auerwerks nach dem genaueren Verfahren kann d e Einslufung
des l\,4aueMerks in Brandwände nach Abschnltt 3.7.3 (1) erlolgen, wenn der A!snutzungs-
faktor @ nach Abschnitt 3.7.2 {2) bestimmt wird und ar s 1,0 ist.

Einstufung der Wände in Feuerwiderstandsklassen und Brandwände bei Bemessung
des Mauerwerks nach DIN 1053-100

Bei einer Bemessung des [,4auerwerks nach dern sem]probabilistischen Slcherhe tskonzept
entsprechend DIN 1053-100 kann die Einstulung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklas-
sen bzw. Brandwände nach Abschniti 3.7.2 (1) bzw. Abschnit 3.7.3 (1) dleser allgemeinen
bauaulsichllichen Zulassung erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor .& wie iolgl bestirnml
wird und t12 < 1.0lsl:

für 1o <+ < 2s:

für:3<1ol

m it 
^/Ek 

= /VGk + ruak

b d +11-,+)
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Dar n lst

/r der Ausnutzungsfaktor zur E nstulung des [,4auerwerks n Feuerw]derstandsklassen
und Brandwände

b

d e Knickänge derWand nach DIN 1053-100

d e Wanddicke

die Wandbreite
der charakterislische Wert der einwirkenden Normalkraft nach Gl. (5)

der charakte r stische Wert der Normaikraft iniolge ständ ger Einwirkungen

der charakteristische Wert der Normalkraft inlolge veränderllcher Einw rkungen

die charakterlstische Drucktestigkeit des N,4auerwerks nach Abschnilt 3.3.3 dieser
allgeneinen bauaufsichtlichen Zu assung

ko ein Faktor zur Berücksichtigung unlerschiedjicher Te lsicherheilsbeiwerte Ä1 bei Wän-
den und "kurzen Wänden" nach DIN 1053-100

q die planmäßige Ausmitte von NEk in halber Geschosshöhe unter Berücksichtigung des
Kriecheinflusses nach Gleichung (7.3)von DIN 1053 100

Beim Nachwes der Standsicherheit mil dem verein{achlen Verfahren von DIN 1053.100 n'ril voll
auiliegender Decke darf ei= 0 angenommen werden.

Bestimmungen für die AusIührung

Für die Ausführung des IVlauerwerks aus den Kalksand Fasensteinen gelten die Bestimmun-
gen der Norm DIN 1053 1:1996'11, soweit in dieser allgemeinen bauaufsicht ichen Zulas
sung nichts anderes bestimmt jsi.

Das Mauerwerk ist als Einstein-lvlauerwerk im Dünnbettvedahren mit oder ohne StoRiu-
genvermörtelung auszuiühren. BeiAusführung ohne Sloßfugenvermörtelung sind die Sleine
dichl aneinander ("knirsch') gemäß DIN 1053-1;1996-11, Abschnitt 9.2.2, zu sloßen. Bei
Verrnörtelung der Stoßiugen sind hiefür geeignete Werkzeuge (2. B. spezele Dünnbett-
mörtelkel en) zu verwenden.

Der dabei z! veMendende Dünnbeltmöfiel muss Dünnbehmörtel nach DlNV18580l
2007 03 oder ein für die Vermauerung von algemein bauaufsichtllch zugelassenen Ka k-
sand'Planste nen allgeme n bauaufsicht ich zuge assener Dünnbettmödel sein.

Für Sichtmauerwerk, das dauerhaft der W;lterung ausgesetzt ist, !nd die Außenscha e von
zweischaigem lvla!e|1/r'erk dürfen nur frosibeständige Dünnbeitmörtel verwendel werden.
Dieses Mauerwerk ist stets mit StoBfugenvermörte ung auszulühren.

Hinsichtlch der Ausiührung von Verblend- bzw. Vormauerschaen aus Kalksand-Fasen'
sleinen (Vormauersleine oder Verblender) und deren Verbindung mit der H ntermauerschale
sind zusäiz ich d e besonderen Anwendungsbed ngungen fÜr das jeweilige Verbindungsmit-
lel zu beachten (siehe auch Abschnitt 3.1).
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Form und Ausbildung

Siehe Anlage 1, Blalt 3 von 4

Anlage 1, Blatl4 von 4

C€
(Nummer der Zertifizierunqsstelle)

Kalksandsteinwerk Blenwald Schenck ng GmbH & Co- KG
An der L 540

76767 Hagenbach

(Lelzte zweiZiffern des Jahres, in dem das Kennzeichen
anqebracht wurde)

(Nummer des Zertifikats)

DIN EN 771-2:2005-05

Kalksandstelne (Fasensteine) der Kategorie I fürtragendes
und nichttragendes l\4aueMerk mit Dünnbettmörtel, an das

AnforderLrngen bezüglich Brand-, Schall- und/odef
Wärmeschutz oeslellt werden können

Alternative Wefie und Kombinalionen der
Länge, Breite und Höhe siehe Anlage 1

Blatt 2, Tabelle'l

Länge l= 373 mm

Abmessungen Breite t = 175 mm

Höhe h=248mm
Klasse TLM

Maßtolefanzen Ebenheit s 1,0 mm
Planparallelität s 1,0 mm

Form und Ausbildung wie nebenan beschrieben

N4lttlere Druckfestigkeitr zur Lagerfuge, gepr0ft am > 15,6 N/mnr'
ganzen stein

Alternative Mindestwerte der mittleren
Druckfestigkeit in Abhängigkeit von der
Steinhöhe siehe Anlage 1 Blalt 2, Tabelle 2

Normierte Druckfestiokeit wie vom Hefsteller
a zur Laoerfuoe deklafie{

Tabellen-Wert nach
verouno esugKel DIN EN 998_2

Brandvefhalten Klasse A1

Wasseraufnahmefähigkeit LNB

Wasserdampfdurchlässigkeit LNB

Wärmeleitfähigkeit LNB

Brutto-rrockenrchdichte i1.ä1381il:
Alternative Wedebereiche der Brutto-
Trockenrohdichte siehe Anlage 1

Mauerwerk aus Kalksand-Fas€nsteinen
(Blocksteine, Vormauersteine, Verblender)

Muster CE-Kennzeichnung
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Bautechnik

Tabelle 1r Allernative Werte und Kombinationen der Länge, Brelte und Höhe

Länge I

mm

Breite t

mm

Höhe h

mm

123',24A, 373 115', 120', 175,240 123,244

nur Endsleine
nur für Vormauer- bzw. Verblendschalen.

Tabelle 2: Allefnative IVlindestwerte der deklarierten mitlleref Dfuckfesligkeit in Abhängigkeit von der Steinhöhe

Steinhöhe

mm

Alternative Mindestwerte derdekiafierten mittleren Druckfestigkeit

N/mm'?

Festigkeitsklassel2l Festigkeilsklassel6l I Festigkeirsklasse20l

123 18,8 25,0

248 15,6 20,4 26,0

Angabe informatv

Tabelle 3: Alternative Wertebereiche der Bfutto-Trockenrohd chte

Akernative Wertebereiche der B'-fio-Trockenrohdichte

kg/m3

Brulto'
Trockenrohdichle

> 1.610
< 1.800

> 1.810
< 2.000

Mauerwe* äus Kalksand-Fasensteinen
(Blocksteine. Vormauersteine. Verblende4

Blatt 2 von 4Alternative Werte für llluster CE-Kennzeichnung

1 .11 .1-76/10
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Normstein 373mm lang
6DF115 ohne Griffhilfe

9DF'175 mit zwei Gdffhilfen
12DF240 ohne Gdflhilfe

Normstein 248mm lang
4DF115 ohne Grifihiffe

6DF175 mit ein€r Griffhilfe
8DF240 mit zwei Grifihilfen

Endstein

Detail Fasenausbildung

Stirnseiten mit Nut
(alternativ Stirnseite(n) ohne

und Feder und Griffhilfe
Nut und Feder und oh

Ausbilduno Grifftasche

Steinbreite b Abmessung

115 ohne

175

t, < 25

b, < 70

b. < 80

240 b, -< 80

b, < 90

t!,\ir.fh.. In.,iru1 i

Anlage 1

Blatt 3 von 4Form und Ausbildung Kalksand-Fasensteine

Mauerwerk aus Kalksand-Fasensteinen
(Blocksteine, Vormauersteine, Verblende4
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Läuferstein

Seitenansicht

Draufsicht

Endstein

Seitenansicht

Draufsicht

Endstein

Seitenansicht

Mauerwerk aus Kalksand-Fasensteinen
(Blocksleine, Vormauersteine, Verblender) \-y

Anlage 1

Blatt 4 von 4Form und Ausbildung Kalksand-Fasensteine Struktur


